
1 Einleitung

Beim Recherchieren zu meiner Lizentiatsarbeit, die ich zum politischen Denken

Immanuel Kants verfasste, stiess ich unerwarteterweise auf Schriften, in denen

Kant über den Begriff ›Menschenrassen‹1 nachdachte.Nach der Lektüre dieser Auf-

sätze fragte ich mich, warum es mich überraschte, diese Texte bei einem der ka-

nonisierten Autoren der Philosophie zu finden. In meinem Studium tauchte der

Name Kant dort auf, wo es um Ethik- und Moralphilosophie, Erkenntnistheorie

oder Geschichtsphilosophie ging. Zugleich war Kant auch in meinem zweiten Stu-

dienfach, den Gender Studies, ein Thema: Denn einerseits hat er sich in durch-

aus problematischer Weise zu Frauen geäussert, andererseits dienen die Schriften

Kants nach wie vor als Ausgangspunkt zur Formulierung feministischer Positio-

nen. Doch auch in diesen kritischen Aufsätzen zum deutschen Aufklärer fanden

die Reflexionen zum Begriff der ›Menschenrassen‹ zumeist keine Erwähnung.

Im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit schien es mir jedoch nicht möglich, dieses

Thema aufzugreifen: Zu sehr befürchtete ich, dass diese Textauswahl als nicht phi-

losophisch genug erachtet werden würde – eine These, die ich nicht bereit war, im

Rahmen meiner universitären Abschlussarbeit zu testen. Dass diese Furcht nicht

ganz unbegründet war, wurde während der Lektüre von Aufsätzen und Büchern zu

Kant deutlich, die ich für die vorliegende Arbeit vornahm: So stellte ich fest, dass

oftmals die Aufsätze zu den ›Menschenrassen‹ auch dann nicht in den Blick gera-

ten, wenn es um anthropologische Fragen bei Kant geht. Darüber hinaus finden

sich auch Stimmen, die diese Schriften zwar berücksichtigen, jedoch argumentie-

ren, dass nicht alle Äusserungen dieses Autors gleichermassen ernst zu nehmen

seien, da einige Aufsätze nicht das hohe Niveau zu halten vermögen, das Kant mit

der Kritik der reinen Vernunft bewiesen habe. Auch sei Kants Konzept des katego-

rischen Imperativs viel relevanter und würde so seinen Rassismus übertrumpfen.

Kant unterliege den Vorurteilen seiner Zeit, die jedoch nur durch einen anachro-

nistischen Blick in ihrer Problematik sichtbar würden. Solche Schriften könnten

also ruhig dem Vergessen überantwortet werden (vgl. zusammenfassend Kleingeld

1 Zur Verwendung von Anführungszeichen siehe die erste Fussnote in Kapitel 2.
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2007: 582f. oder Mills 2005). Solche Stimmen machen deutlich, dass die Themati-

sierung von ›Rasse‹ nicht nur die historische Frage betrifft, wie diese Debatte im

18. Jahrhundert verortet werden muss, sondern auch eine gegenwärtige Artikulati-

on des Selbstverständnisses der akademischen Disziplin vornimmt: Denn während

es für Kant möglich war, sich als Philosoph zu diesemThema zu äussern, wird dies

nun retrospektiv als Überschreitung der Disziplin der Philosophie eingeordnet.

Damit wird eine Grenze installiert, die problematische Aspekte in diesemWerk in

einem Ausserhalb des disziplinären Feldes verortet. Dass sich jedoch von diesem

›Ausserhalb‹ unbequeme Fragen ergeben, die sich letztlich nicht so einfach von der

Hand weisen lassen, mag die Vehemenz erklären, mit der das Urteil gesprochen

wird: ›Dies ist keine richtige Philosophie‹.2

In der Folge habe ich mich verstärkt in Ansätze der post_kolonialen3 Theorie

eingelesen. Ein wichtiger Ausgangspunkt bildet dabei die Einsicht, dass die Her-

ausbildung derModerne konstitutiv mit dem Kolonialismus verbunden ist. Nimmt

man diese Verbindung der Moderne mit dem Kolonialismus ernst, führt dies bei-

spielsweise nach Gilroy (1993) dazu, dass das Taufbecken der Moderne weniger an

einem festen Ort, also in Europa zu finden ist, sondern vielmehr in der Verbin-

dung zwischen Afrika, Amerika, der Karibik und Europa, zwischen denen durch

Schiffe Menschen, Güter und Ideen transportiert und ausgetauscht wurden. Da-

mit verschiebt und dynamisiert Gilroy die Ursprungserzählung der europäischen

Moderne. Chakrabarty (2000) geht der Frage nach, was es für nicht-westliche Ge-

sellschaften bedeutet, Teil der politischen Moderne zu sein. Der Kapitalismus, die

Moderne und die Aufklärung werden als Ereignisse gesehen, die ausschliesslich in

Europa stattfanden, womit eine komplett internalistische Geschichtsschreibung

2 Spivak (1999: 2) legt dar, dass durch die Mainstream-Ausbildung auch die Ignoranz – das

Überlesen – eingeübt werde und spricht in diesem Zusammenhang von einer sanktionierten

Ignoranz. In diesemKontext ist auch die Schilderung von Butler (2009: 367ff.) interessant, die

konstatiert, dass sich durch diese Grenzsetzung der institutionell verankerten Philosophie,

die bestimmt, was zur Philosophie gehört und was nicht, die Philosophie verdoppelt habe.

Philosophie werde damit massgeblich auch ausserhalb der an den Universitäten institutio-

nalisierten Disziplin betrieben. Butler koppelt diese Beobachtung an konkrete Inhalte, da

sie rhetorische und linguistische Aspekte, die oftmals in einem Spannungsverhältnis zur lo-

gischen Argumentation stehen, in der institutionalisierten Philosophie nicht berücksichtigt

sieht.

3 Diese Schreibweise habe ich von Jain (2012) übernommen, und sie soll einen klaren histori-

schen und politischen Bruch infrage stellen, der durch das ›post‹ impliziert wird. Der Unter-

strich soll vielmehr auf die komplexen Verflechtungen der Vergangenheitmit der Gegenwart

aufmerksammachen und reiht sich damit in eine kritische Epistemologie ein (ebd.: 175). Ge-

rade in Bezug auf die Aufklärung scheint mir dieses komplexere Verständnis von post_kolo-

nial passend zu sein, da die Aufklärung mit Fragen nach dem Spezifischen der Gegenwart

verbunden ist (vgl. Foucault 2005).
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installiert wird. Zugleich dient dieses westliche Entwicklungsnarrativ als Mass-

stab zur Messung kultureller Differenzen für nicht-westliche Gesellschaften, die so

lediglich über ihre Distanz zu diesem angenommenen Idealzustand wahrgenom-

menwerden.Die Vorstellung einer politischenModerne für nicht-westliche Gesell-

schaften kann nach Chakrabarty somit nur durch einen widersprüchlichen Prozess

vorgestellt werden: Eine Geschichte der politischen Moderne in Indien kann nicht

geschrieben werden, ohne dass zugleich eine Kritik an grundlegenden Kategori-

en der (kritischen) Geschichtsschreibung und an der Natur der historischen Zeit

geübt wird.

Ausgehend von solchen Überlegungen stellte ich mir die Frage, was es für die

Lektüre europäischer Philosoph_innen4 bedeutet, diese mit einer solchen Kritik

an der Erzählung der Moderne und der internalistischen Geschichtsschreibung zu

konfrontieren. Wie lässt sich diese internalistische Geschichtsschreibung aufbre-

chen? Ein Vorgehen liegtmeines Erachtens darin, Texte als Ausgangspunkt zuwäh-

len, die im akademischen Mainstream als ›irrelevant‹ überlesen werden. Denn ein

internalistisches Geschichtsnarrativ stützt sich unter anderem auf eine bestimmte

Auswahl von Texten, die die Verflechtung Europasmit dem ›Rest‹ derWelt unsicht-

bar macht. Die Nicht-Thematisierung von Aufsätzen Kants über ›Menschenrassen‹

lässt sich so als Beitrag zu einer internalistischen Geschichtsschreibung in der Phi-

losophie verstehen.

Diese wichtigen post_kolonialen Interventionen weisen zudem auf die Gefahr

hin, die darin lauert, sich einem einzelnen europäischen Autor zu widmen: Denn

sie werfen indirekt die Frage auf, wie eine Befragung der Aufklärung von den Rän-

dern her möglich sein soll, wenn der Fokus auf Texten eines weissen, männlichen,

europäischen Philosophen liegt. Chakrabarty (ebd.: 4) macht jedoch darauf auf-

merksam, dass eine Befragung kanonisierter europäischer Autor_innen durchaus

notwendig sei, da ein einfaches Zurückweisen der Aufklärung ebenfalls keine Ant-

wort sein könne. Diese Autor_innen als Teil einer europäischen Tradition zu verste-

hen, wird der Tatsache nicht gerecht, dass diese Theorien einen globalen Einfluss

ausgeübt haben und nach wie vor ausüben. Zudem findet sich in diesen Schrif-

ten ein starkes Fundament, auf dem gerade auch eine Kritik an der Moderne auf-

baut. Doch wenn die europäische Moderne zugleich eine starke Grundlage für die

post_koloniale Kritik an dieserModerne enthält, wie ist dann Kant in diesem Span-

nungsfeld zu verorten? In den folgenden Abschnitten arbeite ich einige Aspekte

4 Der Unterstrich soll auf die mögliche Partizipation unterschiedlicher Geschlechter aufmerk-

sammachen. Dabei verwende ich den Unterstrich sowohlmit der femininen als auchmit der

maskulinen Form – letztere vor allem bei Begriffen, die Kant ausschliesslich im generischen

Maskulinum verwendet.
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heraus, die sich aus dem Versuch, post_koloniale Einsichten5 auf Kant zu bezie-

hen, ergeben haben.

Nach wie vor ist es in der Philosophie üblich, zentrale philosophische Texte un-

abhängig von ihremEntstehungskontext zu diskutieren: Die Überlegungen und Ar-

gumente sind logisch und allgemeingültig,weshalb die Gültigkeit losgelöst von jeg-

lichem Kontext besteht. Die Sub-Disziplin der Philosophiegeschichte nimmt sich

den historischen Verflechtungen der Texte zwar an, doch hat dies keinen Einfluss

auf den Gültigkeitsanspruch, der beispielsweise der Kritik der reinen Vernunft zuge-

schrieben wird. Die post_koloniale Kritik an der Moderne nimmt demgegenüber

eine grundlegendere Kontextualisierung vor, da die Texte als europäische Erzeug-

nisse verstanden werden. Damit wird durch das Mitbedenken des Kolonialismus

zudem eine andere Kontextualisierung vorgenommen.6 Diese veränderte Kontex-

tualisierung hat Auswirkungen darauf, welche Aspekte des kantischen Werks the-

matisiert werden. Die philosophisch-historischen Debatten über Kant fokussieren

hauptsächlich auf die Kenntnisse der zeitgenössischen europäischen Aufklärung

und diskutieren die kantischen Schriften fast ausschliesslich in diesem Rahmen.

Aus einer post_kolonialen Perspektive stellt sich jedoch die Frage, welches Wis-

sen Kant zur aussereuropäischen Welt oder von nicht-weissen Schriftsteller_innen

(wie beispielsweise Phillis Wheatly, einer der ersten afro-amerikanischen Dichte-

rinnen, die publiziert hat, oder Anton Wilhelm Amo, einem afro-deutschen Phi-

losophen; beide Zeitgenoss_innen Kants) zur Verfügung stand und ob oder wie er

dieses in sein kritisches Denken integriert hat. Auch Reiseberichte wie jene Georg

Forsters, die in der Kant-Rezeption berücksichtigt werden, müssen kritisch begut-

achtet werden, da diese von Europäer_innen und für ein europäisches Publikum

verfasst wurden; nicht-europäische Menschen erscheinen in dieser Diskussion le-

diglich als Objekte. Dennoch bilden solche Schriften eine wichtige Quelle zur aus-

sereuropäischen Welt. Diese grundsätzliche Verschiebung des Kontextes zieht mit

sich, dass innerhalb von Kants Werk andere Texte ins Zentrum rücken: So bilden

die Aufsätze zum Begriff der ›Menschenrassen‹, aber auch allgemein die überall

imWerk verstreuten Bemerkungen zu aussereuropäischen Menschen, zu ›Wilden‹

und ›Unzivilisierten‹ sowie Äusserungen zur Sklaverei oder zumKolonialismus den

Ausgangspunkt meiner Lektüre.

5 Wenn ich im Folgenden von ›der post_kolonialen Perspektive‹ spreche, nehme ich damit na-

türlich wiederum eine Vereinfachung vor, da es keine einheitliche theoretische Grundlage

gibt, auf der post_koloniale Ansätze beruhen würden. Ich beschränkemich auf Theorien, die

auf postmodernen Ansätzen aufbauen (und diesen Bezug auch kontrovers diskutieren).

6 Wenn Said (1975) betont, die Kontextualisierung mindere den Wert von Texten nicht, son-

dern mache ihn vielmehr reichhaltiger, dann hat dieser Hinweis auch für die gegenwärtige

Philosophie noch Gültigkeit. Said spricht in diesem Aufsatz von der worldliness von Texten,

um darauf hinzuweisen, dass Texte immer in einen spezifischen Entstehungskontext einge-

woben sind, der nicht auf nationale Begrenzungen eingeengt werden kann.
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In der Geschichtsschreibung zum Kolonialismus wird der Aufklärungszeit in-

sofern eine spezifische Rolle zugeschrieben, als dass sich in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts ein epistemischer Umbruch vollzog. So standen in dieser Peri-

ode des Kolonialismus die kulturellen und wissenschaftlichen Interessen im Vor-

dergrund (vgl. Lüsebrink 2006). Anthropologische und naturkundliche Untersu-

chungen gewannen im 18. Jahrhundert an Bedeutung und auch Entdeckungsrei-

sen dienten weniger ökonomisch-imperialen als wissenschaftlichen Zwecken (vgl.

Meyer 2017: 85f.). Doch lässt sich nicht nur eine Intensivierung dieser wissen-

schaftlichen Interessen feststellen, sondern weitergehend ein epistemischer Um-

bruch. So spricht Hall (2002) von »einer entscheidenden epistemischen Verschie-

bung innerhalb des Kolonisierungsprozesses« (ebd.: 235), die in der Aufklärung

stattfand. Er skizziert, dass mit der Aufklärung ein panoptisches Auge installiert

wurde, durch das »alle Formen desmenschlichen Lebens über den universalen Leis-

ten einer einzigen Seinsordnung geschlagen« (ebd.) wurden, und dass dadurch

»Differenz in Form eines fortwährenden Markierens und Neumarkierens von Po-

sitionen innerhalb eines einzigen diskursiven Systems (différance) neu gefaßt wer-

den mußte« (ebd.).

Meine These ist, dass diese Charakterisierung durchaus auf Kant zutrifft;

bei ihm lässt sich die Herausbildung eines Denkens beobachten, das den Be-

zugspunkt der endlichen, abgeschlossenen Welt wählt und darin die Menschen

in neuer Weise verortet. So diskutiert Kant die Möglichkeit eines Denkens, das

von einer Einheit ausgeht und innerhalb dieses Rahmens wesentliche und unwe-

sentliche Differenzen zu bestimmen mag (vgl. zur Herausbildung Kapitel 2, zur

Einheit der Menschengattung und den ›rassischen‹ Differenzen darin Kapitel 3).

Dennoch muss für Kant eine nicht unwichtige Variation dieses universalen, über-

schauenden Blicks betont werden, da Kant eine kritische Philosophie entwickelt

und damit eine bedeutungsvolle Relativierung vornimmt. Der Zusammenhang

zwischen einem überschauenden Blick und der kritischen Philosophie soll hier in

aller Kürze umrissen werden.

 

Die Kritik bestimmt Kant in der Vorrede zur ersten Auflage in der Kritik der reinen

Vernunft als Bestimmung der Quellen, des Umfangs und der Grenzen des Vernunft-

vermögens (vgl. KdrV A: XII). Damit benennt er bereits unterschiedliche Aspekte

von Kritik. In der Vorrede zur zweiten Auflage gewichtet Kant den Moment der

Grenze stärker, wenn er festhält, dass der Nutzen der Kritik der reinen Vernunft pri-

mär ein negativer sei (vgl. KdrV B: XXIV). So nimmt er – durch die Vernunft selbst

– eine Eingrenzung des Vernunftgebrauchs vor, indem er den Vernunftgebrauch

auf den Bereich der möglichen Erfahrungen beschränkt. Die Vernunft erkennt al-

so, dass sie nur in bestimmter Hinsicht Erkenntnisse produzieren kann, und zwar

nur, wenn sie sich auf die Erscheinung von Dingen bezieht – auf die Phaenome-

na. Demgegenüber können keine widerspruchsfreien Aussagen über das Ding an
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sich, das Noumenon, oder das Unbedingte getroffen werden – hier überschreitet

die Vernunft ihre eigene Begrenzung in unzulässiger Weise. Die Selbsterkennt-

nis der Vernunft (vgl. ebd.: A XI) führt also zunächst zu einer Selbstbegrenzung

– eine Begrenzung, die Kant in einer Fussnote als »Skandal der Philosophie und

allgemeinenMenschenvernunft« (KdrV B: XL) bezeichnet, da die Existenz der Din-

ge ausserhalb unsererWahrnehmung nicht gewusst, sondern nur geglaubt werden

kann. Konzentriert man sich auf diesen Aspekt von Kritik, wird deutlich, dass Kant

den universalen, allumfassenden Blick auf die Welt kritisiert und ihm seine Legi-

timität abspricht, sofern damit Aussagen getroffen werden, die sich auf die Welt

an sich beziehen.

Kant entwickelt jedoch in seinen Schriften, die er zur Theorie von ›Menschen-

rassen‹ verfasst, und in seiner Geschichtsphilosophie eine andere Bestimmung des

kritischen Unternehmens. Denn obwohl er eine grundlegende Beschränkung der

möglichen Erkenntnis vornimmt, konstatiert er zugleich ein Begehren der Ver-

nunft, die Grenze zu überschreiten. In der Kritik der Urteilskraft ergründet Kant

diese Möglichkeit. Er untersucht die Begründung für ein Denken, das zwar auf

der Einsicht der Kritik der reinen Vernunft und deren grundlegender Einschränkung

in erkenntnistheoretischer Hinsicht basiert, doch zugleich auch darüber hinaus-

reicht. Kant findet in diesem kritischen Denken, das auf dem Prinzip der Zweck-

mässigkeit beruht, eine Möglichkeit, wie über die Grenze hinausgegangen werden

kann. Denn obwohl jenseits dieser Grenze keine sichere und damit vom Verstand

legitimierte Erkenntnis gewonnen werden kann, gibt es dennoch ein Begehren der

Vernunft, Fragen zu Gott, zu den Dingen an sich, zur Freiheit und zum Unbeding-

ten aufzuwerfen undmehr darüber in Erfahrung zu bringen.Dieses Begehren nach

einem Unbedingten ist auch verbunden mit der Frage nach einer Einheit der Na-

tur: eine Einheit, die sich dann postulieren lässt, wenn ein Anfang angenommen

werden kann, der wiederum nicht von einem anderen Anfang bedingt ist und so

einen Endpunkt in einer ansonsten endlosen Reihe von Kausalverbindungen setzt.

Die Vorstellung einer solchen Einheit überschreitet aber immer schon den Be-

reich des möglichen Wissens. Doch Kant findet in der Form des regulativen Ur-

teils ein Vorgehen, wie trotz der Beschränkung durch die Vernunft ein solches

Denken von Einheiten möglich wird. Das regulative Urteil wird dabei in Abgren-

zung zum konstitutiven erläutert: Ein konstitutives Urteil nimmt eine Subsumpti-

on einer empirischen Beobachtung unter einen allgemeinen Begriff vor, wobei die

Zuordnung zwischen dem Konkreten und dem Begriff eine notwendige ist. Kant

spricht deshalb auch von einem bestimmenden Urteil. Im Gegensatz dazu findet

im regulativen Urteil eine losere Verbindung statt, da zwischen einem konkreten

Gegenstand und einer Idee keine notwendige Verbindung hergestellt werden kann.

Die Idee nimmt lediglich eine anleitende Funktion ein. Obwohl es durch regulative

Urteile möglich ist, die Grenze des sicheren möglichen Wissens zu überschreiten,

kann dennoch nicht mit der gleichen Sicherheit Wissen gewonnen werden. Mit
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diesem Verständnis von Kritik lassen sich hypothetische Aussagen treffen, deren

Reichweite nicht durch eine klare Grenze angegeben wird, sondern durch den Be-

zug auf eine Annahme von einem Ursprung und einem Ziel – also mittels zweier

Bezugspunkte, die nur angenommen, aber nicht bewiesen werden können. Für

die Betrachtung der lebendigen Natur bedeutet dies, dass eine solche Erkenntnis

im Rahmen eines regulativen Urteils angeleitet ist durch einen Bezugspunkt, der

den Bereich der Naturerkenntnis überschreitet. Wenn also Kant im Rahmen des

Denkens der Zweckmässigkeit die Einheit der Welt thematisiert, lässt sich diese

Bestimmung durchaus dem panoptischen, kolonialen Blick, der zu seiner Zeit in-

stalliert wurde, zuordnen. Jedoch machen gerade seine kritischen Überlegungen

deutlich, dass Aussagen über einen solchermassen abgeschlossenen Bereich Mut-

massungen bleiben müssen.

Die grundlegende These der vorliegenden Arbeit ist, dass ausgehend von den

Aufsätzen zum Begriff der ›Menschenrassen‹ das Denken der Zweckmässigkeit7

ins Zentrumder Aufmerksamkeit gerückt werdenmuss.Dieses Denken der Zweck-

mässigkeit untersuche ich durch ein Close Reading verschiedener kantischer Texte.

So entwickele ich meine Interpretation dezentriert, ausgehend von der genauen

Lektüre der jeweils im Zentrum stehenden Texte. Der Zusammenhang zwischen

den Kapiteln ergibt sich, weil die kantische Philosophie den Anspruch verfolgt,

systematisch aufgebaut zu sein. Allerdings verstehe ich die kantische Philosophie

nicht als geschlossenes System, das auf logischeWidersprüche hin abgeklopft wer-

den muss. Vielmehr folge ich der Charakterisierung von Mikkelsen (2013: 1f.): In

jedem Bereich, den Kant als Teil seiner kritischen Philosophie neu ausarbeitet,

überprüft er jene Konklusionen, die er vorher in Bezug auf andere Bereiche ge-

zogen hatte. Anders gesagt, versteht Kant die einzelnen Beiträge als (funktionale)

Teile einer als Einheit zu verstehenden kritischen Philosophie, was er in der Kritik

der reinen Vernunft als gegliedertes Ganzes benennt (vgl. KdrV B: 860f./A: 832f.)8.

Ich nehme Kant in diesem Anspruch ernst, ohne jedoch davon auszugehen, dass

tatsächlich ein abgeschlossenes System vorliegt. Der Zusammenhang besteht also

vielmehr im Anspruch auf diese Einheit – also einer anleitenden Idee von Ein-

heit – und in dem jeweils in den Texten formulierten Blick auf die Verbindung

mit anderen Teilen. Damit ergibt sich ein interessantes Spannungsfeld zwischen

einzelnen Aspekten der kritischen Philosophie, die jedoch nicht für sich alleine

7 Dieser Ausdruck soll als Überbegriff für die unterschiedlichen terminologischen Varianten

dienen, die entsprechend den Themenbereichen variieren. So spricht Kant von teleologi-

schen, reflektierenden, reflexiven und regulativen Urteilen.

8 In der von mir benutzten Werkausgabe wurde der zweiten Auflage der Kritik der reinen Ver-

nunft den Vorrang gegeben, da Kant diese Auflage selber durchgesehen und geändert hat.

Dementsprechend finden sich in den Verweisen die Angaben zur zweiten Auflage an erster

Stelle.
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stehenbleiben, sondern auf ein Ganzes referieren, das jedoch von jedem Teil dieser

Philosophie etwas anders und aus einer anderen Perspektive gefasst wird.

Die Fragen, die sich aus der (Re-)Kontextualisierung der Aufklärungsphiloso-

phie in einem post_kolonialen Raum ergeben haben, lassen sich nun weiter zuspit-

zen. Denn Kant findet seine eigene Form der Aneignung: Er verbindet das Wissen

zu aussereuropäischen Menschen mit dem Denken der Zweckmässigkeit und ent-

wickelt daran erstmals den Begriff der ›Menschenrassen‹. So lautet die Leitfrage

der vorliegenden Studie, welche spezifischen Formen von Othering und Selbstaf-

firmation mit diesem Denken der Zweckmässigkeit verbunden sind.

 

Kolonialismus wird oftmals in erster Linie als ökonomisches Ausbeutungsverhält-

nis verstanden. In vielen Beiträgen der post_kolonialenTheorie wird jedoch betont,

dass die ökonomische Dimension des Kolonialismus nicht isoliert von der episte-

mologischen Ebene thematisiert werden kann. Stuart Hall bringt dies folgender-

massen auf den Punkt:

»Mit dem Begriff der ›Kolonisierung‹ und folglich auch mit dem des ›Postkolonia-

len‹ befinden wir uns unwiderruflich auf einem von Macht und Wissen regierten

Kräftefeld. Genau diese falsche und hinderliche Unterscheidung zwischen Kolo-

nisierung als einemHerrschafts-, Macht- und Ausbeutungssystem und Kolonisie-

rung als einemErkenntnis- undRepräsentationssystem ist zurückzuweisen.« (Hall

2002: 237)

Dies bedeutet nicht nur, dass die ökonomische Dimension verschränkt ist mit ei-

nem Erkenntnis- und Repräsentationssystem, sondern umgekehrt auch, dass die

Untersuchung der kritischen kantischen Texte sich nicht darauf beschränken lässt,

diese nur als Diskussion von Erkenntnis und Repräsentation zu sehen. Vielmehr

sind diese als Ausdruck und Herstellung von Machtverhältnissen zu verstehen. Al-

lerdings stellt sich die Frage, wie diese Verschränkung von Wissen mit Macht in

die Lektüre der kantischen Texte eingebracht werden kann. Zum einen verlangt

dies, über das Close Reading hinaus Debatten einzubeziehen, die diese Verbin-

dung für die unterschiedlichen Themenbereiche, die im Rahmen des Denkens der

Zweckmässigkeit behandelt werden, deutlich machen. So weisen die Kapitel 3 bis

6 eine ähnliche Struktur auf: Zu Beginn eines jeden Kapitels greife ich eine Dis-

kussion auf, die die konkrete Verbindung von Wissen und Macht für das jeweilige

Themengebiet verdeutlicht. So diskutiere ich in Kapitel 3.1 die Verschränkung des

Begriffs ›Rasse‹ mit Rassismus und Eurozentrismus. In Kapitel 4.1 setze ich mich

mit der These von Sankar Muthu auseinander, der Kant grundsätzlich als anti-im-

perialistischen Autor klassifiziert. In Kapitel 5.1 wird mit der Studie von Simon

Gikandi der ästhetische Diskurs im kolonialen Raum situiert, in Kapitel 6 wird die

naturteleologische Sicht durch die Studie von Mary Louise Pratt zu Reiseberichten

von Naturforschern im kolonialen Kontext eingeordnet.
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Zum anderen sind es die zentralen Begriffe des Otherings und der Selbstaffir-

mation, die ich als Analysebegriffe in die theoretischen Erörterungen Kants ein-

bringe. Der Begriff des Otherings ist nicht nur in der post_kolonialen, sondern

auch in der feministischen Theorie verankert und weist auf den Akt der Etablie-

rung und Legitimierung von Differenzen und die Abgrenzung zu einem Selbst hin

(vgl. Maihofer 2014). Dass Prozesse von Othering begleitet sind durch Selbstaffir-

mationsprozesse, hat Andrea Maihofer (2014) aufgezeigt. Ein Othering impliziert

die Setzung eines Massstabes, von dem ausgehend eine Abweichung behauptet

werden kann. Dabei ist die Selbstaffirmation dem Othering weder vorhergehend

noch nachgeordnet, vielmehr sind beide Prozesse zugleich konstitutiv und dialek-

tisch (ebd.: 314). Damit richtet sich mein Blick nicht nur auf das, was als ›anders‹

markiert und allenfalls abgewertet oder ausgeschlossenwird, sondern auch darauf,

was bestätigt und als positiver Bezugspunkt etabliert wird.

Der Begriff des Othering erlaubt es, in den Schriften Kants nicht nur auf den

Begriff ›Rasse‹ zu fokussieren, sondern weitere Abgrenzungs-, Ausgrenzungs- und

Hierarchisierungsprozesse erfassen zu können. Dies ist deshalb relevant, weil die

Rolle und Funktion ›Anderer‹ oder schlicht das Sprechen über ›andere‹ nicht in al-

len Teilen des kantischen Werks gleichbleibend sind, vielmehr muss von Text zu

Text genauer bestimmt werden, wer als ›anders‹ markiert wird und/oder sich am

Rande des Narrativs befindet (vgl. Spivak 1999: 9). Das gleiche gilt für das ›Selbst‹.

Insgesamt lässt sich in Bezug auf Kant festhalten, dass das Othering sowie die

Selbstaffirmation in einem variierenden Bezug zur Theoriebildung stehen. So las-

sen sich Otherings feststellen, die in der Theoriebildung eingeschrieben sind, so-

dass Differenzen und Hierarchien zwischen Menschen explizit theoretisiert wer-

den, wie dies beispielsweise in der Formulierung der Rassentheorie der Fall ist

(siehe Kapitel 3). In anderen Texten finden sich andere Formen von Othering, die

sich am Rande der Theoriebildung manifestieren, sodass bestimmten Figuren bei-

spielsweise die Repräsentationsfähigkeit oder die Fähigkeit, exemplarisch zu sein,

abgesprochen wird, wie ich dies in der Geschichtsphilosophie (vgl. Kapitel 4) und

der Kritik der Urteilskraft aufzeige (vgl. Kapitel 5 und 6).

Mit dieser Fragestellung schliesse ich an Beiträge von Emmanuel Chukwudi

Eze (1998) und Tsenay Serequeberhan (1996, 1997) an, die einen breiten Blick auf

die kantischen Schriften werfen und den impliziten Eurozentrismus und damit

die grundlegende Überblendung der europäischen mit der menschlichen Existenz

aufzeigen. Zudem hat Spivak (1999) eine Lektüre der Kritik der Urteilskraft vorge-

legt, in der sie die Verwerfung de_r native informant in diesem Text feststellt – ein

Ausschluss, durch den die kritische Philosophie implementiert werden kann. Ins-

gesamt ist die Frage nach der Verschränkung vonWissen undMacht, die aufMichel

Foucault basiert und von Edward Said (2009) auf die koloniale Situation übertra-

gen wurde, kein Ansatz, der in der institutionell verankerten Philosophie grossen

Anklang gefunden hat. So gilt auch der Kolonialismus weitgehend als vernachläs-
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sigbares Thema. Als Effekt davon fristet die Diskussion post_kolonialer Aspekte in

der Lektüre kantischer Texte eher ein Schattendasein – auch wenn in den letzten

Jahren die Debatte um die Rassentheorien bei Kant an Schwung gewonnen hat (vgl.

weitergehend dazu Kapitel 3).

Dieser Fokus auf das Othering und die Selbstaffirmation verbindet sich mit

dem Close Reading ausgewählter kantischer Texte. Beide Perspektiven (das Close

Reading und die Analyse von Othering und Selbstaffirmation) verschränken sich

jedoch miteinander. Mit dem Analysebegriff des Otherings wird oft die Frage ver-

bunden, in welcher Art Menschen repräsentiert werden (vgl. Spivak 1988) – eine

Frage, die in der post_kolonialen Literatur breit diskutiert wird. Gerade für die

Philosophie ist dabei die Einsicht wichtig, dass mit dem Akt des Repräsentierens

keine Kluft zwischen Repräsentation und Realität vorausgesetzt werden kann und

die Angemessenheit der Ersteren in Abgleich mit Letzterer auf der Grundlage die-

ser vorausgesetzten Annahme zu bestimmen ist. Vielmehr muss die Verhandlung

zentraler Begriffe wie Realität und Repräsentation in der jeweiligen Philosophie

genauer untersucht werden. Es ist also beispielsweise zu fragen, inwieweit Äusse-

rungen zu ›Menschenrassen‹ an die spezifische philosophische Position gebunden

sind, in der sie artikuliert werden.

Diese Überlegung macht kenntlich, inwiefern das Close Reading ausgewähl-

ter kantischer Texte und damit auch ein vertieftes Verständnis des Denkens der

Zweckmässigkeit und dessen Ausformulierung in den unterschiedlichen Themen-

bereichen mit dem Othering und der Selbstaffirmation in Verbindung stehen. So

geht Kant in seiner theoretischen Philosophie nicht davon aus, dass es möglich

ist, ein Ding an sich zu erkennen. Vielmehr richtet sich der Gegenstand nach der

Erkenntnis (vgl. KdrV B: XVIf.). Kant ist sich darüber hinaus bewusst, dass das

Denken der Zweckmässigkeit einen Zusammenhang erkennt, der letztlich empi-

risch nicht bewiesen werden kann. Dieses Denken der Zweckmässigkeit ist also

eine Interpretationsleistung und formuliert damit keinen Anspruch, eine Realität

angemessen abbilden zu wollen. Vielmehr ist der Blick auf Dinge geprägt von Ide-

en, die in der Vernunft verankert sind. Mit diesem Denken der Zweckmässigkeit

formuliert sich deshalb eine spezifische Form von Othering und Selbstaffirmation,

die genauer untersucht werden muss.

 

Das Kapitel 2 widmet sich zwei unterschiedlichen Texten, die jedoch beide deut-

lich vor Kants Erarbeitung der Kritik der reinen Vernunft (1781) publiziert oder als

Vorlesung gehalten wurden und damit als vorkritisch bezeichnet werden. In den

Niederschriften zur Vorlesung zur Physischen Geographie (2008)9 finden sich eine

ausführlichere Diskussion zu Unterschieden zwischen Menschen sowie deutlich

rassistische Aussagen – den Begriff ›Rasse‹ verwendet Kant allerdings nicht. In

9 Zur Publikationsgeschichte dieser Vorlesung siehe Kapitel 2.1.
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den Beobachtungen zum Schönen und Erhabenen (1764) findet sich eine ausführliche

Thematisierung von Geschlecht, zudem diskutiert Kant unterschiedliche ›Natio-

nalcharaktere‹. Anhand dieser beiden vorkritischen Texte lässt sich verdeutlichen,

dass Kant durchaus ein Othering und eine Selbstaffirmation vornimmt, jedoch er-

folgt dies auf der Grundlage einer anderen philosophischen Grundannahme, und

zwar dem Analogiedenken, das sich deutlich von jenem naturhistorischen Denken

abgrenzt, das Kant mit seinen Aufsätzen zu den ›Menschenrassen‹ zu entwickeln

beginnt.

In Kapitel 3 argumentiere ich, dass für Kant der Begriff ›Rasse‹ (und, wie in

der Kritik der teleologischen Urteilskraft deutlich wird, auch Geschlecht) ausschliess-

lich im Rahmen des teleologischen Denkens sinnvoll verwendet werden kann. Dies

wird vor allem in der Auseinandersetzung Kants mit Georg Forster deutlich. Denn

nur durch dieses Denken der Zweckmässigkeit kann nach Kant eine Gattungsein-

heit Mensch angenommen werden, die einen einzigen, allen Menschen gemeinsa-

men Anfang umfasst und für die ein Ziel der Entwicklung vermutet werden kann.

Die Differenzen zwischen den Menschen erklärt Kant in diesem Rahmen als An-

passung an verschiedene klimatische Bedingungen. Es bedarf jedoch des teleolo-

gischen Denkens, um das Spiel zwischen Einheit und Differenz in Gang setzen zu

können. Denn durch den Rahmen einer Gattung bleiben die Differenzen zwischen

den Menschen nicht als inkommensurabel bestehen, sondern können aufeinander

bezogen werden. Mit dem Narrativ der Entwicklung von Differenzen, also mit der

Historisierung der Differenzen, wird mit der Ausdifferenzierung der Menschen in

›Rassen‹ ein Ziel verbunden: Die Adaption an unterschiedliche Klimata und damit

die Realisierung der den Menschen innewohnenden Möglichkeit, sich an unter-

schiedlichen Orten auf der Erde niederlassen zu können. Diese beiden Endpunkte

– die Einheit der Gattung und die Ausbreitung der Menschen auf der Erde – bilden

normative Bezugspunkte, die mit dem teleologischen Urteil intrinsisch verbunden

sind. Ausgehend davon stellt sich die Frage, inwiefern die Einteilung und Hierar-

chisierung von Menschen in verschiedene ›Rassen‹ intrinsisch mit dem teleologi-

schen Urteil verbunden sind.

Auch für die Geschichtsphilosophie (vgl. Kapitel 4) bildet das Denken der

Zweckmässigkeit den Rahmen. Hier richtet sich das Augenmerk jedoch auf

unterschiedliche Lebensstile, wie sie Kant für Hirt_en und Ackerbauer_n skiz-

ziert. Die Dynamik zwischen diesen beiden Gruppen und die Entwicklung der

Ackerbauer_n formuliert Kant im Rahmen eines zielorientierten historischen Ab-

laufs, der zur Entwicklung einer zivilisierten oder gar moralisierten Gesellschaft

führen soll. Mit dieser Entwicklung verbunden formuliert Kant seine Kritik an

der zeitgenössischen Gesellschaft. Damit wird erkenntlich, dass das Denken der

Zweckmässigkeit auch eine Gesellschaftskritik ermöglicht – allerdings stellt sich

die Frage, inwiefern diese Kritik auf der Instrumentalisierung einer Position

basiert, die nicht durchwegs in das eigentliche Entwicklungsnarrativ eingebunden
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ist. Mein Fokus liegt in diesem Kapitel auf der Frage, wie im Rahmen des Denkens

der Zweckmässigkeit Kant eine Verbindung herzustellen vermag zwischen den

in der Kritik der reinen Vernunft sorgfältig voneinander getrennten Bereichen der

Natur und der Vernunft. Wie sich aufzeigen lässt, liegt gerade in der Form der

Verbindung dieser beiden Bereiche im geschichtsphilosophischen Narrativ die

Grundlage für das Othering und die Selbstaffirmation.

In den Kapiteln 5 und 6 rückt mit der Kritik der Urteilskraft jene Schrift in den

Fokus, die das Denken der Zweckmässigkeit grundsätzlich untersucht, es in Rela-

tion stellt zu den beiden vorhergehenden Kritiken und die Legitimation für dieses

Denken herleitet. In Kapitel 5 steht der erste Teil der Kritik der Urteilskraft, nämlich

die Kritik der ästhetischen Urteilskraft im Zentrum. Einerseits lassen sich in dieser

Schrift wiederumMomente des Othering und damit verbunden auch der Selbstaf-

firmation feststellen, die mit dem Denken der Zweckmässigkeit im ästhetischen

Bereich verbunden sind. Zugleich argumentiere ich, dass sich in den Erörterun-

gen zum Schönen ein Ansatz findet, der sich in modifizierter Weise dazu eignet,

eine dekoloniale Philosophie zu entwickeln.

In Kapitel 6 thematisiere ich, dass das Denken der Zweckmässigkeit seine Gül-

tigkeit nicht nur in bestimmten ausdifferenzierten Gebieten der Philosophie be-

weist, sondern für Kant auch eine gedankliche Grundlage bietet, wie die Philoso-

phie und die Entwicklung der Vernunft gedacht werden können. In diesem Kapi-

tel drehe ich somit die Perspektive um und frage danach, inwiefern die kritische

Philosophie geprägt ist von jenem Denken, das Kant anhand der Theorie zu den

›Menschenrassen‹ und in der Geschichtsphilosophie entwickelt hat. Konkret heisst

dies, die Rolle des Denkens der Zweckmässigkeit in der kritischen Philosophie und

für die kritische Philosophie zu bestimmen. So lässt sich anhand der Kritik der teleo-

logischen Urteilskraft, dem zweiten Teil in der Kritik der Urteilskraft, aufzeigen, dass

dieses Denken der Zweckmässigkeit seine Gültigkeit nicht nur in bestimmten Ge-

bieten der Philosophie beweist, sondern für Kant auch eine Grundlage für die Er-

arbeitung seiner gesamten Philosophie bietet.

Damit verbunden geht Kant in der Kritik der Urteilskraft der Frage nach, wie

die beiden Teile der theoretischen und der praktischen Philosophie, die soweit un-

vermittelt nebeneinanderstehen, miteinander in Bezug gesetzt werden können.

Eine solche Vermittlung ist nach Kant in der Form eines reflektierenden Urteils

möglich. Im Kapitel 4 zur Geschichtsphilosophie wird deutlich, dass für Kant not-

wendigerweise ein Zusammenpassen dieser beiden Bereiche möglich sein muss –

ansonsten wäre es nicht denkbar, dass der Mensch, der sich selbst Gesetze geben

kann, diese Maxime auch in Handlungen verwirklichen kann, die sich in die Ab-

läufe der Natur eingliedern. In der teleologischen Urteilskraft, so meine These, wird

dieses Verhältnis der Verbindung dieser beiden Perspektiven auf den Menschen in

seiner Komplexität erkennbar: Die Natur – und damit auch die menschliche Natur

–muss als der Vernunft zwar vorgängig und fremd gedacht werden, doch kann sie
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nur durch die Vernunft und als auf sie bezogen erfasst werden. Damit liegt eine

enge Verschachtelung von Natur und Vernunft vor, bei der der als der Vernunft he-

terogen gedachten Natur ein Ziel unterstellt wird: Der Mensch unter moralischen

Gesetzen. Mit dieser Verschachtelung, die mit dem Denken der Zweckmässigkeit

einhergeht, ist eine privilegierte Erkenntnisposition verbunden. Dies möchte ich

kurz in Bezug auf das kantische Verständnis von Aufklärung verdeutlichen.

 

Mit der Erkenntnis dessen, was man wissen, hoffen und tun kann, soll nach Kant

dem Zweck der Aufklärung gedient werden. Damit erschliesst sich eine weitere Di-

mension des Denkens der Zweckmässigkeit: Die Produktion des Wissens ist eben-

falls zielgerichtet, also intrinsischmit einer Absicht verbunden und soll so auch zur

Herstellung einer anderen Realität – einer zivilisierten, aufgeklärten Gesellschaft

– dienen. Mit dieser Formulierung wird die praktische Implikation von teleologi-

schen Urteilen deutlich: Die Erkenntnis ist intrinsisch eine pragmatische Erkennt-

nis, die nicht nur das Handeln und Hoffen anleitet, sondern bereits im Akt des

Erkennens eine Handlung darstellt. Dieses kantische Verständnis vonWissen über

die Natur wird in der Reflexion zumDenken der Zweckmässigkeit sowie in der Re-

flexion über die Aufklärung deutlich. In ein aktualisiertes Vokabular gefasst kann

also festgehalten werden, dass sich Kant der performativen Seite seiner Theorie-

bildung durchaus bewusst war.10

Kant bestimmt die Aufklärung in zweifacher Weise, indem die Menschen »zu-

gleich Elemente und Handelnde desselben Prozesses« (Foucault 2005: 690) sind.

Aufklärung ist also ein Prozess, der von sich aus abläuft, der aber zugleich auch ei-

ne Aufgabe und Pflicht bedeutet, was in Kants Aufruf, sich des eigenen Verstandes

zu bedienen, seine eingängigste Formulierung findet. Foucault (ebd.: 694) argu-

mentiert, dieser Aufklärungsaufsatz nehme eine Scharnierstelle in KantsWerk ein,

da in diesem Verständnis von Aufklärung die Kritik historisch verortet werde. Die

Kritik ist an eine Aktualität gebunden, die die Notwendigkeit der Kritik zu diesem

Zeitpunkt verdeutlichen soll und damit verbunden die Spezifika der Gegenwart zu

benennen vermag. Damit wird – durch die kritische Philosophie selbst – das Un-

ternehmen der Kritik als Produkt von geschichtlichen Prozessen dargestellt. Die

Aufklärung vollzieht sich nicht bei einem Individuum oder in einer Generation,

vielmehr skizziert Kant hier einen Prozess, der sich über mehrere Generationen

entfaltet.

10 Lagier (2004) betont diesen performativen Aspekt der kantischen Philosophie in Bezug auf

den Zweck der Menschheit : »Plus encore, nous avons cru remarquer, au cours de l’analyse,

une dimension profondément performative du discours sur l’unité de destination de l’huma-

nité. L’homme ne peut atteindre son but, c’est-à-dire la formation de son caractère comme

faculté de se donner des fins universelles, que s’il se pense activement comme capable de for-

mer ce caractère.« (ebd.: 191).
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Damit nimmt Kant zwei Bestimmungen der Aufklärung vor, die jedochmitein-

ander verschränkt sind, und dies nicht nur dadurch, dass ein individuelles Handeln

Einfluss auf die Übertragung von Wissen und Einsichten zwischen den Genera-

tionen gewährleisten kann. Vielmehr lässt sich eine erkenntnistheoretische Ver-

schränkung ausmachen: Erst durch die aufgeklärte Vernunft wird es möglich, die

geschichtlichen Prozesse als auf ein richtiges Ziel hin – die Aufklärung – ausge-

richtet erkennen zu können. Damit etabliert sich hier ein bestimmter Standpunkt,

von dem her die richtige Einsicht in historische Abläufe erkannt werden kann –

und von dem her zugleich der eigene Standort als Kulminationspunkt der vergan-

genen Prozesse verstanden wird. Mit der Rekonstruktion des umfassenden Ver-

ständnisses des Denkens der Zweckmässigkeit kann die weitreichende Bedeutung

der Selbstaffirmation und des Othering in der kritischen Philosophie Kants erfasst

werden – wie auch die Verschränkung von Othering und Selbstaffirmation mit der

Kritik.

 

Solchermassen eine post_koloniale Kritik an der kritischen Philosophie Kants zu

üben, kann einer fundamentalen Ambivalenz nicht entgehen:

»[...] our sense of critique is too thoroughly determined by Kant, Hegel, and Marx

for us to be able to reject them as ›motivated imperialists,‹ although this is too

often the vain gesture performed by critics of imperialism. A deconstructive poli-

tics of reading would acknowledge the determination as well as the imperialism

and see if the magisterial texts can now be our servants, as the new magisterium

constructs itself in the name of the Other.« (Spivak 1999: 6f.)

Chakrabarty (2000: 4) geht noch einen Schritt weiter, wenn er darauf verweist,

dass moderne Konzepte wie Staatsbürgerschaft, Staat, Zivilgesellschaft, öffentli-

che Sphäre, Gleichheit vor demGesetz, Demokratie, die Idee des Subjekts etc. zwar

mit der europäischen Ideengeschichte verbunden seien, sich aber nicht darauf re-

duzieren liessen. Keine andere geschichtliche Periode hatte einen ähnlich funda-

mentalen und weitreichenden Effekt, wie sich dies für die Moderne verzeichnen

lässt (vgl. Venn 2000: 17). Eine post_koloniale Befragung der Moderne kann des-

halb aus einer bestimmten Zirkularität nicht ausbrechen, da diese Befragung mit

modernen Begrifflichkeiten und Konzepten operiert, auch wenn die Ränder der

Moderne oder das von der Moderne Ausgeschlossene untersucht wird (vgl. ebd.:

16). Dies gilt gerade auch für die Kritik. Denn die Vision einer politischen Moder-

ne hat eine Grundlage für die Kritik an sozial ungerechten Praxen geschaffen –

eine Grundlage, die nun global ist (vgl. Chakrabarty 2000: 4).

Die verschiedenen Seiten dieser Ambivalenz lassen sich konkret anhand der

Forschungsliteratur zu Kant aufzeigen. Auf der einen Seite gibt es Texte, die aus-

gehend von Kants Äusserungen zu den ›Menschenrassen‹ eine grundlegende Pro-

blematisierung der kantischen Schriften vornehmen (vgl. beispielsweise Eze 1998).

https://doi.org/10.14361/9783839451762-001 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839451762-001
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1 Einleitung 21

Mills (2005) argumentiert, rassistische Annahmen würden jene universale Gleich-

heit limitieren, die durch die apriorische Formulierung des kategorischen Impera-

tivs nahgelegt werde. Auf der anderen Seite finden sich Autor_innen, die Kant als

Stimme eines antikolonialen Diskurses in der Aufklärung einordnen (vgl. Muthu

2003) – wobei hier die Aufsätze zu den ›Menschenrassen‹ nicht ignoriert werden,

sondern vielmehr als eine Meinung verstanden werden, die Kant in seinem späte-

ren Leben revidiert habe (vgl. dazu auch Kleingeld 2007 und 2014). Dabei wird auf

die beiden Schriften Zum ewigen Frieden sowie auf die Metaphysik der Sitten verwie-

sen, in denen sich Kant explizit gegen die Sklaverei wendet und eine weltbürger-

liche Ordnung entwirft. Zu diesen späteren Schriften Kants hat sich eine breitere

Debatte entwickelt, auch im Rahmen der Kosmopolitismus-Diskussion, die seit

den 1990er Jahren geführt wird (vgl. dazu die ausführliche Darstellung von Köhler

2006, kritisch dazu Tully 2008: 15ff.).

Ich werde auf die Argumente von Muthu und Kleingeld in den folgenden Kapi-

teln an verschiedenen Stellen ausführlicher eingehen. Vorwegnehmen möchte ich

aber, dass ich einen positiven Anknüpfungspunkt weniger in Kants Entwurf einer

weltbürgerlichen Gemeinschaft sehe (die ebenfalls dem Denken der Zweckmässig-

keit geschuldet ist), als in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft. In der ästhetischen

Urteilskraft formuliert Kant eine Form des Denkens der Zweckmässigkeit, die para-

dox erscheint, da Kant eine Zweckmässigkeit ohne Zweck einführt. So gibt es eine

Gerichtetheit, zu der jedoch kein sicheres Telos benannt werden kann. In dieser

Formulierung verschiebt sich der Fokus von der Bestimmung des Zwecks hin zur

gemeinschaftlichen Aushandlung der Ausrichtung, der ein einzelnes Urteil folgt,

denn dieses Urteil bezieht sich nicht in erster Linie auf ein durch die Vernunft be-

stimmtes und damit allgemeingültiges Ziel, sondern beinhaltet die Berücksichti-

gung anderer Urteile als konstitutiven Bestandteil. Kant formuliert diese Form der

erweiterten Denkart im Konzept des Sensus communis. An diese Formulierung,

so argumentiere ich in Kapitel 5, kann in dekolonialer Hinsicht angeknüpft wer-

den, wenn die Formulierung ›an der Stelle anderer denken‹ leicht modifiziert wird

hin zum ›an der Stelle veranderter denken‹. Damit soll mit Kant und zugleich ge-

gen Kant und über Kant hinaus die Möglichkeit zu einer dekolonialen Philosophie

angedacht werden.

 

Damit beabsichtige ich, einen Beitrag zu dem zu leisten,was Gabriele Dietze (2009)

als Hegemonie(selbst)kritik bezeichnet hat. Claudia Brunner (2017) diskutiert die

Unterscheidung zwischen einer Selbstreflexion und einer Hegemonieselbstkritik.

Eine Selbstreflexion – wie sie auch Kant vornimmt – bleibt notwendigerweise

selbstbezüglich und will letztlich auch selbstvergewissernd sein. Dieser Aufruf

zur Selbstreflexion ist damit nicht nur eine notwendige Vorbedingung von Kritik,

sondern kann zugleich auch als Praxis der Herrschaftssicherung im kolonialen

Kontext fungieren. Mit der Hegemonieselbstkritik wird diese Selbstkritik flankiert
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durch die kritische Reflexion der hegemonialen Situation, in der diese Reflexion

stattfindet. Damit soll auch von privilegierten Standorten der Wissensproduktion

aus zu Unterbrechungen der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein beigetragen

werden. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich in diesem Sinne einen Beitrag zu

einer ständigen und unabgeschlossenen kritischen Hinterfragung der Prämissen

jenes kanonischen Wissens leisten, das nach wie vor unsere Gegenwart prägt, und

so zu einer Dekolonisierung der Philosophie beitragen.
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